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Ausschließung und Ablehnung von Gerichtspersonen - Beschluß des      
Schleswig-Holsteinischen LSG vom 05.03.1998 - L 5 S 2/98 
 
Ausschließung und Ablehnung von Gerichtspersonen (§ 60 SGG; §§ 41,   
42, 48 ZPO; § 20 Abs. 1 Nr. 4 VwVfG; § 16 Abs. 1 Nr. 4,              
Abs. 5 SGB X);                                                       
hier: Unanfechtbarer Beschluß des Schleswig-Holsteinischen           
      Landessozialgerichts (LSG) vom 05.03.1998 - L 5 S 2/98 -       
1. Das Eheverhältnis zwischen Richter/in und einer/m                 
   Prozeßbevollmächtigen ist ein Ausschlußgrund.                     
2. Dabei kommt es nicht darauf an, ob der/die                        
   Prozeßbevollmächtigte eine/r von mehreren ist, ob die Eheleute    
   zusammenleben oder wie sie persönlich zueinander stehen.          
Fundstelle: Breithaupt 1998, S. 560-562                              
 

 

 


